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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1955

Norm

ABGB §1301

ABGB §1302 A

Rechtssatz

In allen Fällen, in denen ein Schaden durch mehrere verursacht wurde, in denen also jeder einzelne zum ganzen

Schaden in irgend einer Verhaltensform beigetragen hat, besteht solidarische Haftung (gestützt auf Wol9, Klang

Kommentar, 2.Auflage zu § 1302).
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Vgl auch; Beisatz: Hier: Verantwortlichkeit beider Beklagten für das schadensursächliche fahrlässige Verhalten
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Vgl auch; Beisatz: Es besteht insbesondere dann kein Anlaß, bei mehreren Mittätern vom Grundsatz der

Solidarhaftung abzuweichen, wenn zugunsten des in Anspruch genommenen minderjährigen Mittäters eine

Haftpflichtversicherung besteht. (T2)
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